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Einleitung

Im Unionswettbewerbsrecht wird unter dem Begriff des Unternehmens insbeson
dere im Sinne von Art.  101 f. AEUV und der VO 1/2003 nach ständiger Recht
sprechung des EuGH jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit un-
abhängig von ihrer Rechtsform sowie der Art ihrer Finanzierung1, kurz eine 
wirtschaftliche Einheit, verstanden. Diese rechtsformunabhängige Begriffsbe
stimmung hat zur Folge, dass unter den unionswettbewerbsrechtlichen Unter
nehmensbegriff nicht nur einzelne (Konzern)Gesellschaften fallen. Vielmehr 
kann auch eine Mehrheit von natürlichen oder juristischen Personen bzw. Perso
nengesellschaften ein Unternehmen bilden2. Diese Träger der wirtschaftlichen 
Einheit, die regelmäßig einen (Teil)Konzern bilden, haften bei einem Verstoß 
gegen das Unionswettbewerbsrecht nach der Praxis der Kommission und der 
ständigen Rechtsprechung der Unionsgerichte gesamtschuldnerisch für eine die
sen Verstoß sanktionierende Geldbuße3. Die Kommission kann jeden Träger der 
wirtschaftlichen Einheit in Höhe des gesamten Bußgeldes in Anspruch nehmen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu zeigen, dass das in den unionsrechtlichen 
Wettbewerbsvorschriften adressierte Unternehmen im Sinne der wirtschaftlichen 

1 EuGH, Urt. v. 23.04.1991, Höfner und Elser, Rs.  C41/90, ECLI:EU:C:1991:161 = Slg. 
1991, I2010, Rn.  21; EuGH, Urt. v. 17.02.1993, Poucet et Pistre, verb. Rs.  C159/91 und 
C160/91, ECLI:EU:C:1993:63 = Slg. 1993, I664, Rn.  17; EuGH, Urt. v. 10.09.2009, Akzo 
Nobel, Rs.  C97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536 = Slg. 2009, I8237, Rn.  54; EuGH, Urt. v. 19.07. 
2012, Alliance One, verb. Rs.  C628/10 P und C14/11 P, ECLI:EU:C:2012:479, Rn.  42; EuGH, 
Urt. v. 10.04.2014, Siemens Österreich, verb. Rs.  C231/11 P bis C233/11 P, ECLI:EU:C:2014: 
256, Rn.  43. Vergleiche auch Mestmäcker/Schweitzer, Europ. WettbR, 3.  Aufl. 2014, §  9 Rn.  6, 8.

2 Mestmäcker/Schweitzer, Europ. WettbR, 3.  Aufl. 2014, §  9 Rn.  14; Ost/Kallfaß/Roesen, 
NZKart 2016, 447, 447. Siehe aus der Rechtsprechung beispielsweise EuGH, Urt. v. 10.09.2009, 
Akzo Nobel, Rs.  C97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536 = Slg. 2009, I8237, Rn.  55; EuGH, Urt. v. 
19.07. 2012, Alliance One, verb. Rs.  C628/10 P und C14/11 P, ECLI:EU:C:2012:479, Rn.  42; 
EuGH, Urt. v. 10.04.2014, Siemens Österreich, verb. Rs.  C231/11 P bis C233/11 P, ECLI:EU: 
C:2014:256, Rn.  43; EuGH, Urt. v. 17.09.2015, Total, Rs.  C597/13 P, ECLI:EU:C:2015:613, 
Rn.  34. Ebenso das EuG, Urt. v. 27.09.2012, Shell, Rs.  T343/06, ECLI:EU:T:2012:478, Rn.  36.

3 EuGH, Urt. v. 10.09.2009, Akzo Nobel, Rs.  C97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536 = Slg. 2009, 
I8237, Rn.  61; EuGH, Urt. v. 10.04.2014, Siemens Österreich, verb. Rs.  C231/11 P bis C233/ 11 
P, ECLI:EU:C:2014:256, Rn.  49; Kellerbauer/Weber, EuZW 2011, 666; Kersting, GesRZ 2015, 
377, 378; Mestmäcker/Schweitzer, Europ. WettbR, 3.  Aufl. 2014, §  9 Rn.  23; Zimmer, in: Immenga/
Mestmäcker, EUWettbR, 6.  Aufl. 2019, Art.  101 Abs.  1 AEUV Rn.  38.
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Einheit selbst rechtsfähig ist. Dann wäre es nicht nur Normadressat der wettbe
werbsrechtlichen Verbotstatbestände, sondern auch Adressat insbesondere eines 
wegen eines Wettbewerbsrechtsverstoßes erlassenen Bußgeldes sowie sonstiger 
Entscheidungen der Kommission. Es wäre selbst Verfahrensbeteiligter. Soweit es 
um die Entscheidung der Kommission insbesondere über die Verhängung eines 
Bußgeldes geht, wird jedoch sowohl in der Rechtsprechung des EuGH als auch 
im Schrifttum die Adressierbarkeit des Unternehmens selbst abgelehnt. Jeden
falls insoweit wird auf seine regelmäßig nach mitgliedstaatlichem Gesellschafts
recht rechtsfähigen Träger zurückgegriffen.4 Verbreitet wird – entgegen der in 
der vorliegenden Arbeit vertretenen, noch im Einzelnen zu begründenden An
sicht – dementsprechend keine Rechtsfähigkeit des Unternehmens im Sinne der 
wirtschaftlichen Einheit angenommen.

Wesentlicher Grund für eine Annahme von Rechtsfähigkeit des Unternehmens 
selbst ist, dass dieses Träger von Rechten und insbesondere Pflichten ist. Das 
Unternehmen im Sinne der wirtschaftlichen Einheit ist Normadressat der kartell
rechtlichen Verbotsvorschriften (Art.  101 f. AEUV) sowie der Durchsetzungsnor
men der VO 1/2003 (insbesondere Art.  23 VO 1/2003). Es hat also insbesondere 
die Pflicht, sich kartellrechtskonform zu verhalten bzw. im Falle eines Kartellver
stoßes etwa die jeweilige Sanktion zu tragen. Die primärrechtlichen Verbots tat 
be stände implizieren zugleich aber auch, dass dem Unternehmen Rechte zukom
men, so etwa die Möglichkeit, Vereinbarungen mit anderen Unternehmen zu 
treffen sowie Teil einer Unternehmensvereinigung zu sein. Verfahrensgrundrech
te, insbesondere der Grundsatz der persönlichen Verantwortlichkeit, müssen für 
das Unternehmen im Sinne der wirtschaftlichen Einheit selbst gewahrt werden. 
Aufgrund des Konzernprivilegs fallen spiegelbildlich Vereinbarungen innerhalb 
des Unternehmens im Sinne der wirtschaftlichen Einheit nicht unter das Kartell
verbot.

Ob diese Zuordnung unionswettbewerbsrechtlicher Pflichten bzw. Rechte zum 
Unternehmen im Sinne der wirtschaftlichen Einheit für die Annahme seiner 
Rechtsfähigkeit genügen, ist näher zu untersuchen. Zwar kann als gesichert vor
ausgesetzt werden, dass die Fähigkeit zur Trägerschaft von Rechten bzw. Pflich
ten wesentliche Voraussetzung von Rechtsfähigkeit und zugleich deren Kern
element ist. Ob gegebenenfalls weitere Kriterien erfüllt sein müssen und welche 
diese im Einzelfall wären, hängt von der Ausgestaltung des Instituts der Rechts
fähigkeit ab.5 

4 Siehe im Einzelnen 1.  Kapitel A.II.4.a) zu dieser zweistufigen Vorgehensweise insbeson
dere bei der Bebußung gemäß Art.  23 VO 1/2003.

5 Vergleiche Mayer, Sprache und Recht bei der Europäischen Aktiengesellschaft, 2018, 
S.  107 ff., zu einer ähnlichen Fragstellung. Mayer untersucht am Beispiel der SE, was (unter 
anderem) unter dem Terminus der Rechtspersönlichkeit im Unionsrecht zu verstehen ist und 
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Dem Unternehmen wird im Unionswettbewerbsrecht weder ausdrücklich 
Rechtsfähigkeit zu oder abgesprochen noch existieren im Unionsrecht allgemei
ne Regelungen zum Institut der Rechtsfähigkeit. Zwar finden sich im Schrifttum 
Stimmen, die von der Rechtsfähigkeit des Unternehmens im Sinne der wirt
schaftlichen Einheit6 ausgehen7. Es fehlt bisher jedoch an einer dogmatisch trag
fähigen Begründung für das Unionsrecht; eben diese soll die vorliegende Arbeit 
erbringen.8 Zudem wird die Annahme der Rechtsfähigkeit zumeist auf den Be
reich der materiellen Verbotstatbestände beschränkt.9 Eine Auseinandersetzung 
mit der Reichweite der Rechtsfähigkeit des Unternehmens ist deshalb erforder
lich. Dabei ist insbesondere auf Fragen der Vertretung sowie der Haftung einzu
gehen. Denn mit dem Argument der fehlenden Vertretung und Haftung wird im
mer wieder eine zweistufige Vorgehensweise bei der Bebußung wegen eines 
Wettbewerbsrechtsverstoßes sowie die (insoweit) fehlende Rechtsfähigkeit des 
Unternehmens selbst begründet.

Vor diesem Hintergrund ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage 
erforderlich, was Rechtsfähigkeit überhaupt ist und ob bzw. inwiefern sich Be
sonderheiten aus dem Umstand ergeben, dass es sich beim Unionsrecht um eine 
supranationale Rechtsordnung handelt. Methodisch erfolgt zu diesem Zweck 
eine Auslegung verschiedener unionsrechtlicher Regelungen, die das Institut der 
Rechtsfähigkeit sowie das eng dazu in Verbindung stehende Institut der Rechts
persönlichkeit betreffen. Soweit im Wege der Auslegung keine abschließende 
Antwort gefunden wird, kann auf allgemeine rechtliche Grundsätze der mitglied
staatlichen Rechtsordnungen zurückgegriffen werden. Denn es besteht eine bis 
in die Antike zurückreichende gemeinsame europäische Tradition im Hinblick 
auf das Institut der Rechtsfähigkeit. Dieses ist in den mitgliedstaatlichen Rechts
ordnungen zwar ebenso wie im Unionsrecht nur rudimentär gesetzlich geregelt. 

führt dazu eine Rechtsvergleichung der nationalen Rechtsordnungen Deutschlands, Italiens, 
Englands sowie Frankreichs durch.

6 Dannecker/Dannecker, NZWiSt 2016, 162, 166; Heinichen, Unternehmensbegriff und 
Haftungsnachfolge im Europäischen Kartellrecht, 2011, S.  76 ff., 154 ff.

7 Vergleiche auch Kersting, Der Konzern 2011, 445, 449 ff. (insbesondere 452, 458 f.), der 
die wirtschaftliche Einheit (ausschließlich) für Zwecke des Wettbewerbsrechts als Außengesell
schaft des bürgerlichen Rechts ansieht und damit letztlich auch ihre Rechtsfähigkeit begründet. 
Vergleiche ausdrücklicher zur Teilrechtsfähigkeit auch Kersting/Preuß, WuW 2016, 394, 396.

8 Nach Dannecker/Dannecker, NZWiSt 2016, 162, 168, fehlt es an einer vollständigen dog
matischen Durchbildung des unionsrechtlichen Systems zum Schutz des Wettbewerbs. Dies 
führt aus ihrer Sicht dazu, dass aufgrund der „fehlende[n] rechtliche[n] Verfasstheit des Unter
nehmens“ für Zwecke der Bebußung auf dessen Träger als bekannte und rechtlich verfasste 
Gesellschaften mit Organen zurückgegriffen wird.

9 Einzig Lessenich, Unternehmensbegriff und Zurechnung, 2000, S.  35 ff., 99, geht von einer 
unmittelbaren Adressierbarkeit des Unternehmens und Vollstreckbarkeit gegenüber diesem aus, 
ohne dies jedoch näher zu erläutern.
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Allerdings existieren in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen eine stärkere 
dogmatische Durchbildung und eine längere rechtliche Tradition als im Unions
recht. Denn dieses ist zum einen wesentlich jünger und zum anderen aufgrund 
der supranationalen Stellung und des Prinzips der Einzelermächtigung auch frag
mentarischer als die nationalen Rechtsordnungen. 

Aufgrund der Eigenständigkeit des Unionsrechts und seiner Unabhängigkeit 
von sowie seines Vorrangs vor nationalen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen 
können Befunde aus den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen nicht automatisch 
für das Unionsrecht übernommen werden. Vielmehr ist zu untersuchen und wird 
nachzuweisen sein, dass sich diese widerspruchsfrei in das Unionsrecht einfü
gen. Die Übertragung der so gefundenen Voraussetzungen und Maßstäbe auf das 
Unternehmen im Sinne der wirtschaftlichen Einheit legt eine Annahme seiner 
Rechtsfähigkeit schließlich nahe. Durch eine solche lassen sich zudem dogmati
sche Probleme, die sich nach jetziger Praxis der Unionsorgane ergeben, erklären. 
So entfällt etwa die mit dem Wortlaut von Art.  101 f. AEUV und Art.  23 VO 1/2003 
nur schwer erklärbare zweistufige Vorgehensweise bei der Bebußung. Auch kann 
es aufgrund einer einheitlichen Verfahrensführung unter direkter Beteiligung des 
rechtsfähigen Unternehmens zu keinen getrennten Verfahren mit unterschiedli
chen, korrekturbedürftigen Ergebnissen für verschiedene Träger eines (ehemals) 
einheitlichen Unternehmens kommen.

Ein ähnlicher Maßstab wie bei der Übernahme mitgliedstaatlicher Rechts
grundsätze wird auch allgemein im Hinblick auf die Anerkennung von Rechts
fähigkeit für ein Subjekt angelegt. Es ist deshalb zu zeigen, dass durch eine Ver
änderung der Dogmatik des Unionswettbewerbsrechts hin zu einer Rechtsfähig
keit des Unternehmens im Sinne der wirtschaftlichen Einheit sachgerechtere 
Lösungen bzw. dogmatisch einfachere Erklärungen derzeit nur schwerlich er
klärbarer Auswirkungen des Unternehmensbegriffs möglich sind10, ohne dass 
zugleich weitere Problematiken geschaffen werden. 

In der vorliegenden Arbeit werden zur Beantwortung der Frage nach der 
Rechtsfähigkeit des Unternehmens selbst und deren Umfang zunächst das Unter
nehmensverständnis der Unionspraxis einschließlich der bisherigen Praxis der 
Bußgeldhaftung und des möglichen Innenausgleichs zwischen den Unterneh

10 Siehe zu solchen Erwägungen im deutschen Recht im Hinblick auf die GbR Reuter, AcP 
207 (2007), 673, 674. So auch der BGH, B. v. 02.06.2005, V ZB 32/05, BGHZ 163, 154, 165 ff., 
im Rahmen der Entscheidung zur Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft: 
„Für die partielle Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft spricht weiterhin der 
Umstand, dass nur sie es vermag, wesentliche, praxisrelevante Rechtsprobleme schlüssig zu 
lösen und die konzeptionellen Begründungsdefizite der herrschenden Auffassung zu vermeiden.“ 
(Hervorhebung nur hier). Ähnlich Grunewald, AcP 197 (1997), 305, 306 im Zusammenhang 
der Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft.
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mensträgern dargestellt (1.  Kapitel A.). Dabei ist es jedoch ausdrücklich nicht 
Ziel dieser Arbeit, die exakten Grenzen des Unternehmensbegriffs zu bestim
men. Im Anschluss daran erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Meinungs
stand zur rechtlichen Qualifikation des Unternehmens (1.  Kapitel B.), bevor die 
methodischen Grundlagen zur Auslegung des Unionsrechts und für die Heran
ziehung allgemeiner mitgliedstaatlicher Rechtsgrundsätze erläutert werden 
(1.  Kapitel C.). Darauf folgt im 2.  Kapitel eine Auslegung des Unionsrechts zur 
Näherung an die rechtliche Qualifikation des Unternehmens. Da diese zu keinem 
eindeutigen Ergebnis führt, werden im 3.  Kapitel – ausgehend von den mittels 
Auslegung gewonnenen Anhaltspunkten – mitgliedstaatliche Rechtsgrundsätze 
zur Rechtsfähigkeit herausgearbeitet. Aus diesen lassen sich Voraussetzungen 
ableiten, bei deren Vorliegen die Anerkennung der Rechtsfähigkeit eines Sub
jekts durch eine Rechtsordnung sinnvoll und gegebenenfalls sogar geboten er
scheint. Diese werden schließlich im 4.  Kapitel auf das Unternehmen im Sinne 
der wirtschaftlichen Einheit übertragen. Die Folgen und Reichweite einer sol
chen Anerkennung von Rechtsfähigkeit werden untersucht und schließlich auf 
ihr widerspruchsfreies Einfügen in das Unionsrecht und insbesondere das Uni
onswettbewerbsrecht im Zuge einer Abwägung überprüft.

Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass eine genauere Untersuchung des 
Instituts der Rechtsfähigkeit zu verschiedenen Schwierigkeiten führt. So existiert 
eine unüberschaubare Fülle an Literatur zum Themenkomplex der Rechtsfähig
keit und subjektivität sowie zu juristischen Personen11. Dabei mangelt es jedoch 
an einer eindeutigen und abgrenzbaren Bestimmung des Begriffs der Rechts
fähigkeit. Insbesondere sind nicht ohne weiteres Kriterien ersichtlich, anhand 
derer sich bestimmen lässt, ob ein Konstrukt als rechtsfähig anerkannt wird und 
wann es gerade an der Rechtsfähigkeit fehlen soll.12 Es bestehen – jedenfalls im 
deutschsprachigen Rechtsraum – erhebliche begriffliche Unschärfen.13 Deshalb 
werden in der vorliegenden Arbeit vorwiegend die Begriffe der Rechtsfähigkeit 
und des rechtsfähigen Subjekts verwendet. Die Begriffe der (juristischen) Per
son, der Rechtspersönlichkeit, der Rechtssubjektivität und des Rechtssubjekts 
werden vermieden, beschreiben nach hier vertretener Auffassung jedoch qualita
tiv nichts anderes. Soweit diese Begriffe aus Abgrenzungsgründen verwendet 

11 So auch Damm, AcP 202 (2002), 841, 844. 
12 Gruber, in: Beck, Jenseits von Mensch und Maschine, 2012, 133, 133, konstatiert dies

bezüglich: „Dass man juristische Grundbegriffe wie die Rechtsfähigkeit eindeutig bestimmen 
und klar abgrenzen könnte, mag eine notwendige Unterstellung der rechtsdogmatischen Arbeit 
sein. In der Konfrontation mit dem lebenden Recht der gesellschaftlichen Verhältnisse erweist 
sie sich jedoch als Illusion.“

13 Ähnlich auch Beuthien, NJW 2005, 855, 856; ders., JZ 2003, 715, 717; Bydlinski, in: 
Kanzian/Quitterer, Personen, 2003, 332, 334; Klingbeil, AcP 217 (2017), 848, 850 f.
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werden und ihnen dabei ausnahmsweise eine besondere Eigenschaft zugeschrie
ben wird, wird dies besonders hervorgehoben.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass in dieser Arbeit keine umfassende 
Rechtsvergleichung im Hinblick auf die Ausgestaltung des Instituts der Rechts
fähigkeit in den verschiedenen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen vorgenom
men werden kann14. Eine solche würde über den Rahmen dieser Arbeit hinaus
gehen. Daher wird in der vorliegenden Arbeit anhand von exemplarischen Ein
zelbeispielen aufgezeigt, welche Besonderheiten und Grenzfälle im Hinblick auf 
das Institut der Rechtsfähigkeit in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen 
existieren. Denn gerade solche Besonderheiten und Grenzfälle können wertvolle 
Hinweise auf gegebenenfalls auch für das Unionsrecht gültige Merkmale eines 
rechtsfähigen Subjekts geben. Zudem können sie mögliche allgemeine Grenzen 
des Instituts der Rechtsfähigkeit und dessen Mindestanforderungen aufzeigen. 
So lässt sich verdeutlichen, welche Charakteristika zwar in einem engen Zusam
menhang zur Rechtsfähigkeit eines Subjekts stehen, jedoch gerade nicht deren 
notwendige Voraussetzung sind.

14 Eine solche hat Mayer, Sprache und Recht bei der Europäischen Aktiengesellschaft, 2018, 
S.  107 ff., für das eng verwandte Institut der Rechtspersönlichkeit vorgenommen.



1. Kapitel

Grundlagen

A. Begriff des Unternehmens im Unionskartellrecht  
und Haftung für ein Kartellbußgeld in der Unionspraxis

Bevor eine rechtliche Qualifizierung des Unternehmens im Sinne des Unionswett
bewerbsrechts vorgenommen werden kann, ist zunächst das Begriffsverständnis 
der Unionspraxis zu untersuchen. Dabei sind insbesondere die Ahndung durch 
und die Haftung für eine Kartellgeldbuße1 nach dem Unionswettbewerbsrecht zu 
betrachten.

Das Verständnis des Unternehmensbegriffs bestimmt zugleich den Geltungs
bereich wesentlicher unionswettbewerbsrechtlicher Normen. Zu nennen sind 
hier vor allem die Art.  101 f. AEUV2 sowie die VO 1/20033 als die Normen, auf 
die im weiteren Verlauf der Untersuchung immer wieder eingegangen wird. Ad
ressaten des Kartellverbots gemäß Art.  101 Abs.  1 AEUV4 sowie der Sanktions
norm des Art.  23 VO 1/2003 sind neben dem Unternehmen auch Unternehmens-
vereinigungen. Auf Unternehmensvereinigungen5 wird jedoch ebenso wie auf 
die weiteren Tatbestandsmerkmale der betreffenden kartellrechtlichen Verbots
tatbestände – wie etwa räumlicher und sachlicher Geltungsbereich, Vorliegen 
von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten Verhaltens
weisen sowie dadurch bezweckte bzw. bewirkte Wettbewerbsbeschränkungen – 

1 Vergleiche zum Unterschied zwischen Haftung und Ahndung Achenbach, ZIS 2012, 178, 
178 ff.

2 Ehemalige Art.  81 f. EGV, auf die Art.  23 VO 1/2003 Bezug nimmt.
3 Art.  23 Abs.  2 UAbs.  1 lit.  a, UAbs.  2, 3, Abs.  3, 5 VO 1/2003 regeln die Bebußung wegen 

vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstöße von Unternehmen gegen Art.  101 f. AEUV.
4 Auf Art.  102 AEUV, welcher ebenfalls das Unternehmen (abweichend von Art.  101 Abs.  1 

AEUV nicht jedoch auch die Unternehmensvereinigung) adressiert, wird im Folgenden nicht 
besonders eingegangen, da der Unternehmensbegriff in Art.  101 Abs.  1 AEUV und Art.  102 
AEUV deckungsgleich ist. Vergleiche dazu etwa Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, EUWettbR, 
6.  Aufl. 2019, Art.  102 AEUV Rn.  19; Huttenlauch/Lübbig, in: L/M/R/K/ML, KartellR, 3.  Aufl. 
2016, Art.  102 AEUV Rn.  17.

5 Der Begriff der Unternehmensvereinigung hängt unmittelbar vom Verständnis des Unter
nehmensbegriffs ab und kann somit keine wesentliche Erkenntnisquelle im Hinblick auf die 
Natur des Unternehmens darstellen.
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nur soweit für Zwecke des Untersuchungsziels erforderlich eingegangen. Denn 
diese Tatbestandsmerkmale sind im Hinblick auf die rechtliche Qualifikation des 
unionswettbewerbsrechtlichen Unternehmens als rechtsfähig im Wesentlichen 
ohne Relevanz.

I. Vorbemerkung: Darstellung der Praxis der Unionsorgane  
als Ausgangspunkt

Im Sinne praxistauglicher Ergebnisse ist bei der Untersuchung des Unterneh
mensbegriffs im Wesentlichen auf die Entscheidungspraxis der Kommission so
wie der europäischen Gerichte abzustellen. Soweit eine gewisse Unschärfe bei 
der Abgrenzung des Unternehmensbegriffs in den Randbereichen6, zu denen 
sich noch keine Entscheidungspraxis herausgebildet hat, besteht, wird ein ver
stärkter Rückgriff auf das Schrifttum erforderlich sein. Dieser erfolgt jedoch nur, 
soweit er erforderlich ist, um die Konstruktion des Unternehmens als solches zu 
verstehen.

Eine Auseinandersetzung mit dem Verständnis des Unternehmensbegriffs 
durch die Unionsorgane ist deshalb erforderlich, weil sich in den Verträgen der 
Union keine Definition des unionswettbewerbsrechtlichen Unternehmens fin
det7. Insbesondere ist kein Rückgriff auf das (im Wesentlichen nationale) Ge
sellschafts oder Steuerrecht im Unionswettbewerbsrecht vorgesehen8. 

Der Unternehmensbegriff des Art.  101 AEUV wird sowohl von den Unions
gerichten als auch von der Kommission in ständiger Rechtsprechung und Praxis 
im Sinne einer „wirtschaftlichen Einheit“ ausgelegt9. Diese bestimmt sich im 
Wesentlichen durch das einheitliche Auftreten gegebenenfalls einer Mehrheit 
 natürlicher oder juristischer Personen10 als wirtschaftliche Einheit am Markt und 

6 So auch etwa Schröter, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, EURecht, 7.  Aufl. 2015, 
Vorb. zu Art.  101–105 AEUV Rn.  39 sowie Roth/Ackermann, in: FK, Grundfragen Art.  81 
Abs.  1 EG (EL 68, Mai 2009) Rn.  28.

7 Art.  2 Nr.  10 ECNPlusRichtlinie definiert das Unternehmen „im Sinne der Artikel 101 
und 102 AEUV [als] jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von 
ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung“. Diese Richtlinie kann als Sekundärrecht 
keine unmittelbare Wirkung für das Primärrecht entfalten. Es ist darin aber eine Anerkennung 
der ständigen Rechtsprechung des EuGH zum Begriff des Unternehmens, wie er im Folgenden 
(1.  Kapitel A.II) dargestellt wird, zu sehen.

8 So etwa ausdrücklich Komm., Entsch. v. 18.08.1986, Polypropylen, IV/31.149, ABl. EG 
1986 Nr.  L 230/1, Rn.  99 ff.; siehe dazu auch Kellerbauer, WuW 2014, 1173, 1178 ff.

9 Vergleiche Roth/Ackermann, in: FK, Grundfragen Art.  81 Abs.  1 EG (EL 68, Mai 2009) 
Rn.  113, sowie Fn.  26 (S.  11 f.) zur ständigen Rechtsprechung von EuGH und EuG sowie zur 
ständigen Praxis der Kommission.

10 Aufgrund der autonomen Auslegung des Unionsrechts ist der Begriff der juristischen 
Person nicht an einem nationalen Begriffsverständnis auszurichten und erfasst dementspre
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die Fähigkeit, dort autonom zu agieren11. Insbesondere das Postulat der Rechts
formunabhängigkeit des Unternehmens i. S. d. Art.  101 Abs.  1 AEUV wird von 
Teilen der Literatur wiederholt scharf kritisiert12. Eine grundsätzliche Ausein
andersetzung mit dieser Kritik würde den Umfang dieser Arbeit sprengen und 
wurde auch schon an anderer Stelle vorgenommen13. 

II. Verständnis des Unternehmens als wirtschaftliche Einheit

Im Folgenden wird das funktionalrelative Unternehmensverständnis im Unions
wettbewerbsrecht dargestellt.

1. Normadressatenstellung des Unternehmens 

Obwohl mit dem Verständnis des Unternehmensbegriffs zugleich auch eine Be
stimmung der Normadressaten einhergeht und daraus auch die Grenzen des An
wendungsbereichs der Wettbewerbsregeln in persönlicher Hinsicht folgen14, fin
det sich im Primärrecht keine Legaldefinition des Unternehmens. Zwar definiert 
Art.  1 des Protokolls Nr.  22 zum EWRAbkommen15 das Unternehmen als „jedes 
Rechtssubjekt, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt“. Allerdings erfolgt die
se Definition gemäß Art.  56 Abs.  4 des EWRAbkommens für eben diesen Art.  56 

chend vorliegend und im gesamten Kapitel jegliche rechtsfähigen Subjekte, die nicht zugleich 
auch natürliche Person sind. Im Hinblick auf die Kategorisierung des deutschen Rechts sind 
dies insbesondere auch Personengesellschaften neben den „klassischen“ juristischen Personen. 
Siehe dazu auch S.  17 bei und in Fn.  48 sowie zur autonomen Auslegung des Unionsrechts 
1.  Kapitel C.I.1.a).

11 Roth/Ackermann, in: FK, Grundfragen Art.  81 Abs.  1 EG (EL 68, Mai 2009) Rn.  114.
12 Vergleiche nur Stockenhuber, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Recht der EU, Art.  101 AEUV 

(EL 64, Mai 2018) Rn.  52 f. sowie die Nachweise und Ausführungen unter 1.  Kapitel B.II.1.
13 Jüngst hat sich von Laufenberg, Kartellrechtliche Konzernhaftung, 2018, S.  82 ff. aus

führlich mit der Kritik am europäischen Unternehmensbegriff auseinander gesetzt. von Laufen-
berg, Kartellrechtliche Konzernhaftung, 2018, S.  160, sieht zwar insbesondere die Praxis bei 
der Feststellung des Unternehmens als „durchaus bedenklich“ an, wobei er letztlich jedoch 
davon ausgeht, dass „kein[…] Verstoß gegen rechtsstaatliche oder gesellschaftsrechtliche Prin
zipien“ vorläge.

Siehe zu früherer Kritik etwa Aberle, Sanktionsdurchgriff und wirtschaftliche Einheit im 
deutschen und europäischen Kartellrecht, 2013, S.  74 f.; Heinichen, Unternehmensbegriff und 
Haftungsnachfolge im Europäischen Kartellrecht, 2011, S.  102 ff.; Körner, Gesamtschuld im 
europ. Kartellbußgeldrecht, 2016, S.  85 ff.; Pohlmann, Der Unternehmensverbund im europäi
schen Kartellrecht, 1999, S.  49 ff.; Thomas, Unternehmensverantwortlichkeit und umstruktu
rierung nach EGKartellrecht, 2005, S.  46 ff.

14 Herrmann, in: MünchKommEUWettbR, 2.  Aufl. 2015, Einl. Rn.  946; Schröter, in: von 
der Groeben/Schwarze/Hatje, EURecht, 7.  Aufl. 2015, Vorb. zu Art.  101–105 AEUV Rn.  39.

15 ABl. EG 1994 Nr.  L 1/185.



10 1. Kapitel: Grundlagen

und gerade nicht für das Unionsrecht.16 Im Sekundärrecht existiert nunmehr 
Art.  2 Nr.  10 ECNPlusRichtlinie, der eine Definition des Unternehmens „im 
Sinne der Artikel 101 und 102 AEUV [als] jede eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausübende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzie
rung“ beinhaltet. Diese gilt jedoch unmittelbar nur für die ECNPlusRichtlinie 
selbst. Zudem handelt es sich um einen Rückgriff auf die ständige Rechtspre
chung des EuGH zum Unternehmensbegriff17 und zugleich um deren sekundär
rechtliche Anerkennung. Deshalb wird im Folgenden auf die ständige Recht
sprechung des EuGH, der gemäß Art.  19 Abs.  1 S.  2 EUV für die Auslegung und 
Anwendung der Verträge, also auch der Art.  101 f. AEUV, zuständig ist, einge
gangen.

Dem Unternehmensbegriff im Sinne der Art.  101 f. AEUV entspricht nach ver
breiteter Ansicht auch der Unternehmensbegriff des sekundären unionsrecht
lichen Wettbewerbsrecht, also insbesondere auch jener der VO 1/2003,18 aber 
auch etwa der FKVO19. Auch Gruppenfreistellungsverordnungen sowie diverse 
Leitlinien und Mitteilungen der Kommission, wie etwa die Bußgeldleitlinien der 

16 Vergleiche dazu etwa Füller, in: KöKoKartellR 2016, Art.  101 AEUV Rn.  29, sowie 
Weiß, Der Unternehmensbegriff im europäischen und deutschen Kartellrecht, 2012, S.  123. 
 Siehe dazu auch Komm., Entsch. v. 18.08.1986, Polypropylen, IV/31.149, ABl. EG 1986 Nr.  L 
230/1, Rn.  99.

17 Noch deutlicher war insoweit Art.  2 Nr.  8 des Vorschlags der Kommission für eine Richt
linie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften 
und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts vom 22.3.2017, 
COM(2017) 142 final. Dieser Vorschlag enthielt im Rahmen der Definition des Unternehmens
begriffs eine direkte Bezugnahme auf die „Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union“.

18 EuGH, Urt. v. 16.11.2000, Metsä-Serla Oyj, Rs.  C294/98 P, ECLI:EU:C:2000:632 = Slg. 
2000, I10079, Rn.  27 f. (zu Art.  15 Abs.  2 VO Nr.  17/62, welcher Art.  23 VO 1/2003 entspricht); 
EuGH, Urt. v. 04.09.2014, YKK, Rs.  C408/12 P, ECLI:EU:C:2014:2153, Rn.  59; EuGH, Urt. 
v. 26.01.2017, Laufen Austria, Rs.  C637/13 P, ECLI:EU:C:2017:51, Rn.  45; Mestmäcker/
Schweitzer, Europ. WettbR, 3.  Aufl. 2014, §  9 Rn.  6; Ost/Kallfaß/Roesen, NZKart 2016, 447, 
448; Rummel/Weck, ZWeR 2017, 166, 169 f.; Schröter, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, 
EURecht, 7.  Aufl. 2015, Vorb. zu Art.  101–105 AEUV Rn.  40, 45; ders., in: Schröter/Jakob/
Klotz/Mederer, EUWettbewerbsR, 2.  Aufl. 2014, Vorb. Art.  101–105 AEUV (2A) Rn.  40, 45; 
Sura, in: Langen/Bunte, Europ. KartellR, 13.  Aufl. 2018, Art.  23 VO 1/2003 Rn.  10 a. A. So 
wohl auch Herrmann, in: MünchKommEUWettbR, 2.  Aufl. 2015, Einl. Rn.  949; Kienapfel, 
in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, EURecht, 7.  Aufl. 2015, Art.  23 VO 1/2003 Rn.  20. Zur 
einheitlichen Auslegung des Unternehmensbegriffs im Kartellrecht insgesamt:   Füller, in: 
KöKo  KartellR 2016, Art.  101 AEUV Rn.  10.

19 So etwa Schröter, in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer, EUWettbewerbsR, 2.  Aufl. 2014, 
Vorb. Art.  101–105 AEUV (2A) Rn.  40.
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